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Öffnungszeiten im Rathaus Heudorf:
Mittwoch 17.30-18.00 Uhr

nach Vereinbarung auch ab 17.00 Uhr

Öffnungszeiten des Rathauses Scheer:
Montag bis Donnerstag vormittags 8.15-11.30 Uhr
Mittwochnachmittag 13.30-18.00 Uhr und Freitag 8.15-13.00 Uhr

Bundesmeldegesetz 
Jährliche öffentliche Bekanntmachung der melderechtlichen
Widerspruchsrechte 
Die melderechtlichen Vorschriften sehen vor, dass die Meldebe-
hörden persönliche Daten aus dem Melderegister weitergeben
oder veröffentlichen können bzw. müssen. Es besteht die Mög-
lichkeit, in bestimmten Fällen der Weitergabe, der Veröffentli-
chung oder Nutzung der Daten, zu widersprechen. 

Die Widerspruchsrechte nach den Nummern 1 bis 5 können je-
derzeit – auch getrennt voneinander – mit einer schriftlichen oder
persönlichen Erklärung ausgeübt werden. Gerne können Sie
auch den nachfolgenden Abschnitt verwenden. Telefonisch
kann die Erklärung nicht abgegeben werden. Ein Widerspruch

wirkt sich dauerhaft aus, also auch für die Folgejahre, außer er
wird widerrufen. 
Zuständig für die Eintragung der Widersprüche ist bei der Stadt-
verwaltung Scheer das Meldeamt, Hauptstraße 1, 72516 Scheer,
Öffnungszeiten: Mo – Do von 8.15 Uhr bis 11.30 Uhr, Mi 13.30 bis
18.00 Uhr, Fr 8.15 Uhr bis 13.00 Uhr. Fax Nr. 07572/7616-52.

Die melderechtlichen Widerspruchsrechte: 

1. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Par-
teien, Wählergruppen und andere Träger von Wahlvorschlä-
gen bei Wahlen und Abstimmungen 
(§ 50 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 Bundesmeldegesetz und § 2 Abs. 3
des baden-württembergischen Ausführungsgesetzes zum
Bundesmeldegesetz) 

Die Meldebehörde darf Parteien, Wählergruppen und anderen
Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen
und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene in den
sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten so
genannte Gruppenauskünfte aus dem Melderegister erteilen. Die
Auswahl ist an das Lebensalter der betroffenen Wahlberechtig-
ten gebunden. 
Die Auskunft umfasst den Familiennamen, Vornamen, Doktor-
grad und derzeitige Anschriften sowie, sofern die Person ver-
storben ist, diese Tatsache (§ 50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz). 
Die Person oder Stelle, der die Daten übermittelt werden, darf
diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder Abstimmung ver-
wenden und hat sie spätestens einen Monat nach der Wahl oder
Abstimmung zu löschen oder zu vernichten. Bei Wahlen und Ab-
stimmungen, an denen auch ausländische Unionsbürgerinnen
und Unionsbürger teilnehmen können, dürfen die Meldebehörden
die in § 44 Absatz 1 Satz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) bezeich-
neten Daten (Familienname, Vornamen, Doktorgrad und derzei-
tige Anschriften sowie, sofern die Person verstorben ist, diese
Tatsache) sowie die Angaben über die Staatsangehörigkeiten
dieser Unionsbürgerinnen und Unionsbürger nutzen, um ihnen
Informationen von Parteien, Wählergruppen und anderen Trä-
gern von Wahlvorschlägen zuzusenden (§ 2 Absatz 3 des baden-

Amtliche Bekanntmachungen

Geänderte Sprechstundenzeiten
des Bürgermeisters im Rathaus Heudorf 
Aufgrund regelmäßiger Terminüberschneidungen finden die
wöchentlichen Sprechstunden des Bürgermeisters im Rat-
haus Heudorf ab 2020 jeweils mittwochs von 17:30 Uhr –
18:00 Uhr statt. Bei Bedarf und Voranmeldung ist die Sprech-
stunde auch ab 17:00 Uhr möglich.

Wichtige Mitteilung an Abbucher!!
Die Stadt Scheer wird das Haushalts- und Rechnungswesen
zum 01.01.2020 auf das Neue Kommunale Haushalts- und
Rechnungswesen (NKHR) umstellen.
Da uns das System nicht direkt zur Verfügung steht, können
sämtliche Abbuchungen, die Fälligkeit 01.01. haben, frühe-
stens zum 15.01.2020 eingezogen werden. Wir bitten dies zu
berücksichtigen.

Ab Februar sollte dann wieder alles wie gewohnt funktionieren.

Für Ihr Verständnis vielen Dank.
Bürgermeisteramt Scheer



württembergischen Ausführungsgesetzes zum Bundesmeldege-
setz (BW AGBMG)). 
Die betroffenen Personen haben das Recht, der Datenübermitt-
lung zu widersprechen. 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der
Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf. 

2. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus An-
lass von Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse
oder Rundfunk und gegen die Datenübermittlung an das
Staatsministerium 
(§ 50 Abs. 2 i.V.m. Abs. 5 Bundesmeldegesetz und § 12 Melde-
verordnung) 

Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus
dem Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von Einwoh-
nern, darf die Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 Bundesmelde-
gesetz (BMG) Auskunft erteilen über Familiennamen, Vornamen,
Doktorgrad, Anschrift sowie Datum und Art des Jubiläums. Al-
tersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Ge-
burtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag;
Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum. 
Die Meldebehörde übermittelt darüber hinaus dem Staatsmini-
sterium zur Ehrung von Alters- und Ehejubilaren durch den Mini-
sterpräsidenten Daten der Jubilarinnen und Jubilare aus dem
Melderegister. Davon umfasst sind zum Beispiel der Familienna-
me, Vornamen, Doktorgrad, Geschlecht, die Anschrift sowie das
Datum und die Art des Jubiläums (§ 12 Meldeverordnung) 
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, haben
das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. Bei einem
Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch
gilt bis zu seinem Widerruf. Jubilarinnen und Jubilare, die mit der
Veröffentlichung und mit der Weitergabe Ihrer Daten nicht einver-
standen sind, können dies der Stadtverwaltung Scheer, Hauptstra-
ße 1, 72516 Scheer, schriftlich oder persönlich mitteilen. Wer eine
Veröffentlichung im örtlichen Amtsblatt nicht wünscht, wird gebeten,
dies auch der Stadtverwaltung schriftlich mitzuteilen. Gerne können
Sie auch den nebenstehenden Abschnitt verwenden.

3. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das
Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr  
(§ 36 Abs. 2 Bundesmeldegesetz) 

Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen und Män-
ner, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, verpflichten,
freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür tauglich sind.
Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial übermit-
teln die Meldebehörden dem Bundesamt für das Personalma-
nagement der Bundeswehr aufgrund § 58c Absatz 1 Satz 1 des
Soldatengesetzes jährlich bis zum 31. März folgende Daten zu
Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten
Jahr volljährig werden: Familiennamen, Vornamen und die
gegenwärtige Anschrift. Die betroffenen Personen, deren Daten
übermittelt werden, haben das Recht, der Datenübermittlung zu
widersprechen. Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht
übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf. 

4. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an
Adressbuchverlage 
(§ 50 Abs. 3 i. V. m. Abs. 5 Bundesmeldegesetz) 

Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 Bundesmeldege-
setz (BMG) Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, die das 18.
Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilen über den Fami-
liennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften.
Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von
Adressbüchern (Adressenverzeichnisse in Buchform) verwendet
werden. Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt wer-

den, haben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen.
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der
Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf. 

5. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öf-
fentlich-rechtliche Religionsgesellschaft 
(§ 42 Abs. 3 Bundesmeldegesetz) 

Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 Bundesmeldegesetz
(BMG), § 6 des baden-württembergischen Ausführungsgesetzes
zum Bundesmeldegesetz und § 18 Meldeverordnung aufgeführ-
ten Daten der Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsge-
sellschaft an die betreffenden Religionsgesellschaften. Die Da-
tenübermittlung umfasst auch die Familienangehörigen (Ehegat-
ten, minderjährige Kinder und die Eltern von minderjährigen Kin-
dern), die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Reli-
gionsgesellschaft angehören. Die Datenübermittlung umfasst
zum Beispiel Angaben zu Vor- und Familiennamen, früheren Na-
men, Geburtsdatum und Geburtsort, Geschlecht oder derzeitigen
Anschriften. Die Familienangehörigen haben gemäß § 42 Absatz
3 Satz 2 BMG das Recht, der Datenübermittlung zu widerspre-
chen. Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung verhindert
nicht die Übermittlung von Daten, die für Zwecke des Steuerer-
hebungsrechts benötigt werden. Diese Zweckbindung wird der öf-
fentlich-rechtlichen Gesellschaft als Datenempfänger bei der
Übermittlung mitgeteilt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Wider-
ruf. 

Wer in den vergangenen Jahren mit der Veröffentlichung
nicht einverstanden war und dies bereits mitgeteilt hat,
braucht sich nicht mehr zu melden. Die Daten werden auch
weiterhin nicht veröffentlicht. 

Scheer, im Januar 2020 Stadtverwaltung Scheer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(Bitte abschneiden und im Rathaus Scheer abgeben)

Name, Vornamen:

Anschrift:

Geburtsdatum / Hochzeitstag:

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Ich/Wir wünsche/n keine
 Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen und an-

dere Träger von Wahlvorschlägen bei Wahlen und Abstim-
mungen

 Nutzung oder Weitergabe von Daten aus Anlass von Alters-
oder Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk 

 Urkundenanforderung beim Staatsministerium bei Alters- oder
Ehejubilären

 Datenübermittlung an das Bundesamt für Personalmanage-
ment 

 Veröffentlichung meiner Daten in Adressbuchverlage
 Datenübermittlung an die öffentl.-rechtl. Religionsgemein-

schaften 

Datum:               

Unterschrift:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Die Stadt Scheer gratuliert ihren Jubilaren aus
Scheer und Heudorf herzlich zum Geburtstag.
Wir wünschen Ihnen alles Gute, viel Glück vor al-
lem aber Gesundheit für das neue Lebensjahr.

Januar 2020
am 12.01.2020 
Frau Josefine Mannhart, Scheer-Heudorf
zum 85. Geburtstag

Ganz herzlich gratulieren wir auch den Jubilaren, die in den näch-
sten Tagen ihren Geburtstag feiern und nicht öffentlich genannt
werden möchten.

Januar 2020
Freitag 10.01. Restmüll
Montag 13.01. Papiertonne
Donnerstag 16.01. Gelber Sack
Donnerstag 23.01. Restmüll
Donnerstag 30.01. Gelber Sack

Öffnungszeiten Recyclinghof                                  
Öffnungszeiten: 
November bis einschl. März 2020
Freitag 13.00 – 17.00 Uhr
Samstag 9.00 – 12.30 Uhr

Christbäume
Während den üblichen Öffnungszeiten können ab sofort
Christbäume im Recyclinghof abgegeben werden.

Notarzt  112
Rettungsdienst  112
Feuerwehr  112
Polizei  110

Revierförster Herr Lorenz Maichle
Tel: 0 75 71 / 46 36, Fax: 07571 / 68 44 64, 
E-Mail: lorenz.maichle@lrasig.de

Ärztliche Notrufnummer für ganz Baden-Württemberg
 116117

 0180/1929345 Kinderarzt
 0180/1929349 Augenarzt 
 01805/911 – 660 Zahnarzt für Sigmaringen, 

Pfullendorf und Umgebung
Zahnarzt für Bad Saulgau, 
Riedlingen und Umgebung

HNO-Notdienst Sigmaringen  0180/1929341

Apothekennotdienst 
Samstag, 11.01.2020
Götz’sche Apotheke, Ostrach, 07585/615
Stadt-Apotheke, Hayingen
07386/97110

Sonntag, 12.01.2020
Apotheke im Hanfertal, Sigmaringen, 07571/5513
Donau Apotheke, Riedlingen, 07371/93260

St. Anna-Hilfe gGmbH  - Zu Hause rundum versorgt
 07572 / 7629-3
Sozialstation St. Anna, Scheer Häusliche Kranken- und Alten-
pflege, Hausnotruf, kostenlose Beratung 24-Std.-Rufbereitschaft

Essen auf Rädern, Offener Mittagstisch in Mengen
 07572 / 7629-3

Organisierte Nachbarschaftshilfe Scheer
Voll Karin, www.kgscheer.wordpress.com/nachbarschaftshilfe 
 07572 / 769789

Sozialstation Vinzenz von Paul, Sigmaringen
 07571 / 741250

Pflegeteam Lebenswert
 07572-8370
- zu Hause betreut – häusliche Kranken- und Altenpflege
Hipfelsberger Straße 64, 72516 Scheer, (24 Std. Rufbereitschaft)
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Jubilare

Termin der nächsten Müllabfuhr

Forstrevier Sigmaringendorf-Scheer

Notrufe

Hausarztpraxis Deubou
Serge M. Deubou 
Facharzt für Innere Medizin und Notfallmedizin
Mühlberg 2, 72516 Scheer
Tel.: 07572 / 7692070   -   Fax: 07572/ 7692072
Hausarztpraxis-deubou@t-online.de

Sprechstunden: vormittags
Montag bis Freitag: 08.00 – 11.00 Uhr 
nachmittags
Dienstag von 15.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag von 15.00 – 17.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Wochenenddienste /
Bereitschaftsdienste



SENOVA Sozialstation 
Weingartenstraße 4, 72517 Sigmaringendorf 
 07571 / 52520
Mail: c.bartsch@senova-pflege.de

Dienst der OWB gGmbH
 07571 / 7459 33 oder  07571 / 745937 
Ambulant Betreutes Wohnen, Betreutes Wohnen in Familien,
familienentlastender Dienst

Hospizgruppe Mengen e. V.
Begleitung Sterbender, Schwerstkranker und ihrer Angehörigen
 0174 / 97 84 636

Beratungsstellen:

Offene Hilfen (MiKADO) der OWB gem. GmbH
Freizeitangebote und Beratung für Menschen mit Behinderung

Beratungsstelle Demenz
 07571-645806-5
Hilfe / Unterstützung für Menschen mit Demenz und deren Ange-
hörige.

Ehe-, Familien- und Lebensberatung Sigmaringen
 07571 / 5787
sig@ehe-familie-lebensberatung.de, 
www.ehe-familie-lebensberatung.de

Caritasverband Sigmaringen
Beratungsstelle häusliche Gewalt(BhG)
 07571 / 7301-0

Caritas-Zentrum Bad Saulgau, allgem. Sozialberatung, kath.
Schwangerschaftsberatung, psychol. Familien-, Ehe-, Paar und
Lebensberatung, Hilfen im Alter, christl. Patientenvorsorge,
Ökum. Flüchtlingsarbeit, ambulanter Kinder- und Jugendhospiz-
dienst, Kontaktstelle Kinderchancen, Tel. 07581/906496-0 Ter-
mine nach telefonischer Vereinbarung
Kaiserstraße 62, 88348 Bad Saulgau, 
E-Mail: kugler.s@caritas-biberach-saulgau.de
www.caritas-biberach-saulgau.de

Beratung HIV/AIDS und andere sexuell übertragbare Krank-
heiten
Donnerstags von 15.00 – 18.00 Uhr 
 07571 / 1026415
Landratsamt Sigmaringen – Fachb. Gesundheit, Hohenzollern-
straße 12, 72488 Sigmaringen

AGJ Suchtberatung Sigmaringen 
 07571 4188
suchtberatung-sigmaringen@agj-freiburg.de, 
www.suchtberatung-sigmaringen

Hebammensprechstunde 
Kostenlose Einzelberatung für (werdende) Eltern mit Kindern im
1. Lebensjahr (ohne Überweisung, ohne Terminvereinbarung)
Sprechzeiten: 
Sigmaringen: Dienstags von 9:00 bis 12:00 Uhr im Fachbereich
Gesundheit des Landratsamtes Sigmaringen, Hohenzollernstr.
12, 72488 Sigmaringen
Bad Saulgau: Montags von 16:00 bis 18:00 Uhr im Haus Ro-
sengarten, Kaiserstraße 62, 88348 Bad Saulgau
Gammertingen: Jeden 1. Montag im Monat von 10:30 bis 12:00

Uhr im Familienzentrum St. Martin, Kiverlinstraße 4, 72501 Gam-
mertingen
Telefonische Sprechstunde:
Dienstags von 9:00 bis 12:00 Uhr unter der Tel.: 07571 102-6422
www.landkreis-sigmaringen.de/hebammensprechstunde

IBB-Stelle: (Informations-, Beratungs- und Beschwerde-
stelle)
Postanschrift: IBB-Stelle Landkreis Sigmaringen, Fidelisstr.1,
72488 Sigmaringen
E-Mail: team@ibb-sigmaringen.de 
Telefon: 07571 / 73 01 55
Sprechstunde: Jeden 1. Donnerstag im Monat im Fidelishaus
Sigmaringen 14:00 bis 16:00 Uhr 

Wichtige Rufnummern für den Kinder- und Jugendärztlichen
Bereitschaftsdienst:
Kinder- und Jugendärztliche Notfallpraxis Singen,
Virchowstr. 10, 78224 Singen
Samstags, Sonn- und Feiertags:10:00 - 12:00 / 16:00 - 19:00 
 01806 077312
Weitere Informationen unter: 
http://www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen

Gas-Störungsdienst
 0800 / 0824505

Störungsnummer der EnBW
 0800 3629-477

Landesfamilienpass - Gutscheinkarte 2020
Einen Landesfamilienpass können Familien, die in häuslicher Ge-
meinschaft leben, beantragen, wenn eine der folgenden Voraus-
setzung erfüllt ist:

• Familien mit mindestens drei kindergeldberechtigenden Kin-
dern,

• Familien mit nur einem Elternteil, mit mindestens einem kin-
dergeldberechtigenden Kind,

• Familien mit einem kindergeldberechtigenden schwer behin-
derten Kind, das mindestens 50 % Erwerbsminderung besitzt,

• Familien die Leistung nach dem SGB II (Hartz IV) erhalten -
oder kinderzuschlagsberechtigt sind, mit mindestens einem
kindergeldberechtigenden Kind,

• Familien die Leistungen aus dem Asylbewerberleistungsge-
setz (AsylbLG) erhalten, mit mindestens einem Kind.

Hierüber sind entsprechende Leistungsbescheide vorzulegen.
Auch Kinder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, können
noch mitgezählt werden, sofern sie noch kindergeldberechtigt
sind, also sie noch eine Schule/ (Fach-) Hochschule besuchen
oder in einem Ausbildungsverhältnis stehen und mit Erstwohnsitz
bei den Eltern gemeldet sind. Es genügt, hierbei, dass die Lei-
stungsberechtigung zum Zeitpunkt der Antragstellung besteht. 
Wir weisen die Landesfamilienpassberechtigten darauf hin,
dass sie verpflichtet sind, den Pass sowie die nicht verwen-
deten Gutscheinkarten zurückzugeben, sobald die Voraus-
setzungen wegfallen.

Bisher war die Nutzung des Landesfamilienpasses nur für die Er-
wachsenen und die mit ihnen zusammenlebenden Kinder mög-
lich. Nun können, neben den Eltern, auch vorher fest in den Pass
eingetragene Begleitpersonen (bis zu vier Personen) den Pass
zusammen mit den Kindern nutzen. Von den eingetragenen Per-
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sonen können bei Ausflügen aber höchstens jeweils zwei ausge-
wählt werden, die die Vergünstigung des Landesfamilienpasses
in Anspruch nehmen können. Bei den Begleitpersonen kann es
sich um den mit den Kindern zusammenlebenden Ehepartner
oder Lebensgefährten handeln. Aber auch weitere Personen, die
bisher den Pass nicht nutzen konnten, wie z. B. der getrenntle-
bende Elternteil, oder auch Oma oder Opa oder eine andre Be-
treuungsperson, die die Kinder bei Abwesenheit des Elternteils
betreut (z. B. Nachbarin) können hier eingetragen werden. Bei
Verlust des Passes, wird ein neuer Pass ausgestellt. 

Der berechtigte Personenkreis kann mit der Gutscheinkarte 2020
und unter Vorlage des Landesfamilienpasses im Jahr 2020 ins-
gesamt 22-mal die staatlichen Schlösser und Gärten und die
staatlichen Museen des Landes kostenfrei bzw. zu einem er-
mäßigten Eintritt besuchen. Bei jedem Besuch ist der entspre-
chende Gutschein abzugeben.

Die speziell bezeichneten Gutscheine Kunsthalle Baden-Baden,
Museum für Naturkunde Karlsruhe, Museum für Naturkunde
Stuttgart, Badisches Landesmuseum Karlsruhe, Staatsgalerie
Stuttgart, Linden-Museum Stuttgart, Kunsthalle Karlsruhe, Würt-
tembergisches Landesmuseum Stuttgart, Archäologisches Lan-
desmuseum Konstanz, Technomuseum  Mannheim, Schloss Hei-
delberg, Residenzschloss Ludwigsburg, Schloss und Schloss-
garten Schwetzingen, Haus der Geschichte Stuttgart, Deutsch-
ordensmuseum Bad Mergentheim, und Zentrum für Kunst und
Medientechnologie Karlsruhe berechtigen zum einmaligen 
kostenfreien Eintritt.

Die anderen Schlösser, Gärten und Museen ohne eigenen Gut-
schein können mit den sechs Gutscheinen „Sonstiges Objekt“ –
auch mehrfach im Jahr – kostenfrei besucht werden. Es ist nicht
möglich, die staatlichen Schlösser und Gärten und die staatlichen
Museen mit speziellem Gutschein auch mit einem Gutschein
„Sonstige Objekte“ mehrfach zu besuchen.

Wir weisen darauf hin, dass seit dem Jahr 2010 die Broschüre
„Staatliche Schlösser und Gärten“ von der Schlösserverwal-
tung (SSG) nicht mehr neu aufgelegt wird. Die SSG hat aber auf
ihrer Homepage (www.schloesser-und-gaerten.de) eine Lister al-
le Objekte eingestellt, in denen der Landesfamilienpass gültig ist.
(http://www.schloesser-und-gaerten.de/besucherinformation/
verguenstigungen/landesfamilienpass)

Der Gutschein „Wilhelma“ berechtigt in der Zeit vom 01. März. –
31. Oktober 2020 (Hauptsaison) zum Erwerb einer Familienkar-
te im jeweils gültigen Abendtarif anstelle des Normaltarifs. In der
Zeit davor und danach gilt der ermäßigte Wintertarif (hier gibt es
also keine zusätzliche Ermäßigung mit dem Landesfamilienpass). 

Beim Gutschein „Blühendes Barock“ erhalten Passinhaberinnen
bzw. Passinhaber eine Familien-Eintrittskarte zum Sonderpreis
von 19,50 Euro. Die Saison des Blühenden Barocks beginnt am
20. März 2020 und endet am 01. November 2020.

Mit dem Gutschein „Erlebnispark Tripsdrill, Cleebronn“ kann der
Freizeitpark nur einmal an einem der beiden Tage, am 17. Mai
2020 oder am 13. September 2020 zu einem ermäßigten Preis
besucht werden. Pro Person beträgt die Ermäßigung an diesen
Tagen 6 Euro.

Der Gutschein für den Europa-Park Rust gilt nur am Dienstag,
08. September 2020. An diesem Tag wird pro Person ebenfalls
eine Ermäßigung von 5 Euro gewährt.

Das Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart bietet Passinhaberin-
nen bzw. Passinhaber an einem beliebigen Tag im Jahr 2020 ein-
malig einen kostenfreien Eintritt an.

Auch das Porsche-Museum in Stuttgart bietet Passinhaberinnen
bzw. Passinhaber an einem beliebigen Tag im Januar 2020 oder
November 2020 einmalig einen kostenfreien Eintritt an. 

Für das Dornier-Museum in Friedrichshafen erhalten Passinha-
berinnen bzw. Passinhaber mit dem Gutschein einen ermäßigten
Eintritt. Erwachsene zahlen 8 Euro (statt 11 Euro) und Kinder und
Jugendliche von 6-16 Jahren haben freien Eintritt (statt 5,00 Eu-
ro). 

Die Familienkarte für das Besucherbergwerk Bad Friedrichshall-
Kochendorf bekommen Familien mit Landesfamilienpass und
Gutscheinkarte um 5 Euro ermäßigt, also für 24 Euro. Für Al-
leinerziehende ist der Eintritt 9 Euro für Erwachsene und 3 Euro
je Kind.

Für die Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim gibt es zwei Gut-
scheine, mit dem Familien die Ravensburger Kinderwelt für 6 Eu-
ro besuchen können. Der erste Gutschein gilt für die Zeit vom
29.02. – 05.04.2020 und der zweite vom 03.07. – 12.09.2020.

Bei Sonderveranstaltungen in den Landeseinrichtungen
kann es möglich sein, dass der Landesfamilienpass nicht an-
erkannt wird. Das „Junge Schloss“ in Stuttgart hat in letzter
Zeit auch bei Kinderausstellungen den Gutschein akzeptiert.
Im Zweifelsfall wird dazu geraten, sich vor einem Besuch te-
lefonisch zu erkundigen.

Neu hinzugekommen sind: 
• Explorhino Experimente Museum in Aalen. Hier kann man die

spannende Welt der Naturwissenschaften hautnah erleben.
Über 120 interaktive Experimentierstationen laden ein zum
Forschen und Entdecken. Ein Ausflug für die ganze Familie.
Der Gutschein zum Landesfamilienpass ermöglicht einen er-
mäßigten Eintritt: Familienkarte für 16 Euro (statt 20 Euro)

• Das Meteorkrater Museum Sontheim im Stubental stellt an-
schaulich die Vielfalt der Pflanzen- und Tierwelt, in der nach
dem Einschlag von etwa 14,5 Millionen Jahren entstandenen
Seenlandschaft, u. a. durch ein Diorama anschaulich dar. Mit
dem entsprechenden Gutschein erhalten Landesfamilien-
passbesitzer freien Eintritt.

• Das Strand- und Freibad Bad Waldsee: Das Strand- und Frei-
bad Bad Waldsee, direkt vor der historischen Altstadt, besteht
aus einem Natursee und einem Freibad mit einer baumbe-
standenen Liegewiese dazwischen. Der See schließt sich un-
mittelbar an den Stadtkern an. Hauptattraktion ist die 90 m Rut-
sche. Familien mit Landesfamilienpass und dem entsprechen-
den Gutschein erhalten die Familiensaisonkarte ermäßigt für
90 Euro statt 105 Euro. 

• Das Waldschwimmbad Buchen / Odenwald: Das solarbeheiz-
te Waldschwimmbad besteht aus zwei 50 Meter, drei 25 Meter
Wettkampfbahnen, einem abgeteilten Sprungbereich sowie ei-
nem 18 Meter langen Nichtschwimmerbecken mit integrierter
Breitrutsche. Das separate Kinderbecken ist bis zu 60 cm tief
und hat einen flachen Strandauslauf. Landesfamilienpassin-
haber erhalten mit der entsprechenden Gutscheinkarte eine er-
mäßigte Dutzend- oder Saisonkarte.

• Das Hallenbad Buchen / Odenwald: Das Wasser des Beckens
enthält durch ein spezielles Verfahren weniger chemische Zu-
sätze und wird mit Naturenergie betrieben. Mit der entspre-
chenden Gutscheinkarte erhalten Landesfamilienpassinhaber
eine ermäßigte Dutzendkarte. 
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Nutzung ohne Gutschein:
Auf der Homepage des Ministeriums für Soziales und Inte-
gration 
(https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/
soziales/familie/leistungen/landesfamilienpass) 
ist eine Liste aller Staatlichen Schlösser, Gärten und Museen
in Baden-Württemberg sowie eine Liste aller nicht staat-
lichen Einrichtungen, die einen kostenfreien bzw. ermäßig-
ten Eintritt gewähren, eingestellt.

Für die Ausgabe des Landesfamilienpasses für das Jahr
2020 gilt folgende Regelung:

 Im Landesfamilienpass ist die „Berechtigte Person“ mit An-
schrift, sowie weitere Begleitpersonen einzutragen. Bei Än-
derung ein neuer Landesfamilienpass zu beantragen und
auszustellen. 

 Berücksichtigt werden alle kindergeldberechtigenden Kinder
und Elternteile bzw. deren Partner (unabhängig davon, ob es
ihre leiblichen Kinder sind), die in einem gemeinsamen Haus-
halt leben (entscheidend ist ein gemeinsamer Hauptwohn-
sitz der Eltern und Kinder). Hierbei können die Kinder
auch schon das 18. Lebensjahr bereits vollendet haben,
ebenfalls eingetragen werden (eingetragen bleiben), so-
fern sie noch kindergeldberechtigt sind.

 Kindergeld wird als Bestandteil des sogenannten Familienlei-
stungsausgleichs gem. § 31 und §§ 62 ff. EStG bzw. nach dem
Bundeskindergeldgesetz gezahlt. Als Kinder zählen die in § 32
EStG i.V. m. § 63 EStG genannten Kinder. Die Kindergeldbe-
rechtigung kann durch Vorlage der Kindergeldbescheinigung
nachgewiesen werden.

 Kind im Sinne des § 32 Abs. 4 Nr. 3 EStG ist auch ein Kind,
welches das 18. Lebensjahr bereits vollendet hat und wegen
körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung außer-
stande ist, sich selbst zu unterhalten, sofern die Behinderung
schon vor Vollendung des 25. Lebensjahres eingetreten ist.
Dabei gibt es keine Obergrenze mehr.

 Sind beide Eltern kindergeldberechtigt und leben die Kinder
nicht in einem gemeinsamen Haushalt, steht die Vergünsti-
gung dem Elternteil zu, der die Kinder in seinem Haushalt auf-
genommen hat. Der getrenntlebende Elternteil kann jedoch
als Begleitperson eingetragen werden. 

 Als Familie im Sinne des Landesfamilienpasses gilt auch,
wenn in Kinderheimen oder Kinderdörfern eine Kindergruppe
auf Dauer von einer Bezugsperson fest betreut wird, d.h.
wenn diese wie in einem Familienverband zusammenleben. 

Die Gutscheinkarten werden im Rathaus Scheer, Zimmer-Nr.
11, an die Inhaber der Landesfamilienpässe ohne neuen Antrag
ausgehändigt. Hierfür genügt die Vorlage des Landesfamilien-
passes. Um eine missbräuchliche Benutzung der Gutscheinkar-
te auszuschließen, ist bei Abholung die fortdauernde Berechti-
gung nachzuweisen.

Neues Jahr
Neue Anfänge
Neues Glück
Neue Abenteuer

Wünschen die Fachkräfte vom Familienzentrum
Kinderhaus Sonnenschein.

Angebote im offenen Treff

Sind Sie Mama, Papa, Oma, Opa, Onkel, Tante…
Dann sind Sie herzlich zu unserem offenen Treff für Kinder mit Ih-
ren Familien unter dem Motto „Gemeinsam Zeit erleben“ im Fa-
milienzentrum Sonnenschein eingeladen.
Wann ab 14. Januar 2020 dienstagnachmittags von 14.30-15.30
Uhr.

ElefAnt Angebote (Eltern erfahren Antworten) für Familien
mit Kinder

Februar 04.02.2020 - 14.30-15.30 Uhr 
Bewegungsgeschichten für Regentage - Frau Gesine Schwarz-
Brauer

März 31.03.2020 - 14.30-15.30 Uhr
Fingerspiele, altbekannt im Alltag einsetzbar - Frau Gesine
Schwarz-Brauer

Mai 05.05.2020 - 19.00-ca 21.00 Uhr
Wie können Eltern das Trotzalter gut überstehen - Frau Fani 
Ilieva

Juni 09.06.2020 - 14.30-15.30 Uhr
Tanzen und Bewegen zu Kinderliedern - Frau Gesine Schwarz-
Brauer

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldungen unter: 07572 94303

Kindergarten schmückte den Christbaum der Filiale Scheer
der Volksbank Bad Saulgau
Es ist mittlerweile eine schöne Tradition geworden, dass alle Jah-
re wieder die Kinder des Familienzentrum Kinderhaus Sonnen-
schein den Christbaum in der Filiale Scheer der Volksbank Bad
Saulgau schmücken. Dick in ihre Jacken eingepackt, stürmten 8
Kinder mitten im Advent durch die Türe. Mit dabei im Gepäck hat-
ten die Kinder selbstgebastelte Sterne und Weihnachtskugeln.
„Es ist toll, wie die Kinder schon bei den Vorbereitungen und Ba-
stelarbeiten dabei waren. Dies ist für die Kinder immer unheim-
lich wertvoll“, erinnert sich die Kindergartenleiterin Simone Doser.
Die Sterne wurden platziert. Die Weihnachtskugeln aufgehängt.
Immer wieder korrigierten sich die Kinder selbst; damit auch ja al-
les gepasst hat und der Christbaum gleichmäßig dekoriert war.
Nach dem Schmücken gab es für die Kinder zur Stärkung etwas
zu trinken und Lebkuchen und als Dankeschön noch eine Spen-
de von 100 Euro.

Seite 6 Amtsblatt Scheer Nummer 1/2 – 10. Januar 2020

Familienzentrum Kinderhaus
Sonnenschein



Das Team der Filiale Scheer um Filialleiterin Karin Bregenzer be-
dankt sich noch einmal ganz herzlich bei allen Mädchen und Jun-
gen des Familienzentrums Kinderhaus Sonnenschein sowie bei
den Erzieherinnen für den toll geschmückten Christbaum. Sie
freuen sich bereits auf den Besuch im Advent 2020. 

Evangelische Kirchengemeinde 
Mengen
Zeppelinstr. 30 – 88512 Mengen
Bürozeiten: Di + Do 08:00 – 12:00 Uhr
Pfarramt Mengen
Tel.: 07572 71091 

Donnerstag, 09.01.2020
10:30 Andacht im Seniorenzentrum „Die Zieglerschen“ in der

Hauptstr. 119, Pfarrerin Heidrun Stocker
19:30 Selbsthilfegruppe „Emotions Anonymus“ für seelische

Probleme im Andachtsraum, nähere Infos unter 07572 /
7632147

20:00 Probe des Posaunenchores im Gemeindesaal

Freitag, 10.01.2020
19:00 Friedenskreis im Andachtsraum, Jahresplanung

Sonntag, 12.01.2020 
09:00 Gottesdienst in der Marienkapelle Hohentengen, Pfarrerin

Heidrun Stocker
10:00 Gottesdienst in der Pauluskirche, Pfarrerin Heidrun Stocker

In diesem Gottesdienst werden die neuen Kirchenge-
meinderäte in Ihr Amt eingeführt. Sie sind herzlich einge-
laden, mit dem neuen Gremium im Anschluss an den Got-
tesdienst ins Gespräch zu kommen.

Montag, 13.01.2020
17:00 Tanzgruppe Rahm im Gemeindesaal
19:00 Selbsthilfegruppe des Kreuzbundes „Sucht“ im Andachts-

raum

Dienstag, 14.01.2020
17:45 Frauengymnastik im Gemeindesaal
20:00 Probe des Kirchenchores im Gemeindesaal

Mittwoch, 15.01.2020
14:30 Konfirmandenunterricht im Andachtsraum
20:00 Arbeitskreis Asyl im Andachtsraum

Donnerstag, 16.01.2020
15:00 Begegnungscafé im Gemeindesaal
19:30 Selbsthilfegruppe „Emotions Anonymus“ für seelische

Probleme im Andachtsraum, nähere Infos unter 07572 /
7632147

20:00 Probe des Posaunenchores im Gemeindesaal

Freitag, 17.01.2020
19:00 Kirchengemeinderatssitzung im Andachtsraum

Samstag, 18.01.2020
10:00 – 13:00 Konfi-Samstag im Gemeindesaal

Sonntag, 19.01.2020
10:00 Gottesdienst in der Pauluskirche, Pfarrerin Stocker

Kath. Kirchengemeinde St. Nikolaus, Scheer
Tel. 8955, Fax 8404, E-Mail stnikolaus.scheer@drs.de oder
pfarramtscheer@web.de
Internetseite kgscheer.wordpress.com

Öffnungszeiten Pfarrbüro
Montag und Donnerstag 15.00 – 18.00 Uhr, 
Dienstag und Freitag 9.00 – 12.00 Uhr

Kirchliche Nachrichten vom 10. Januar bis 19. Januar 2020

Freitag, 10. Januar
Ab 15.00 Krankenkommunion
14.00 – 16.00 3. Werknachmittag der Erstkommunionkinder in

Blochingen
18.00 Rosenkranz
18.30 Eucharistiefeier
Ministranten: N.  Zimmerer – L. Lahner

Sonntag, 12. Januar – Taufe des Herrn
Jes 42, 5a.1-4.6-7; Apg 10, 34-38; Ev: Mt 3, 13-17

9.00 Eucharistiefeier
Ministranten: L. Konrad – J. Konrad – L. Spiller – L. Zirn
14.00 Tauffeier Viola Bantle
Ministranten: A. Gönner – L-. Baur

Dienstag, 14. Januar
18.30 Kommunionkerzen basteln im Gemeindehaus in Scheer
19.00 Treffen des Wahlausschusses

Mittwoch, 15. Januar
10.00 Eucharistiefeier im Seniorenheim St. Wunibald
19.00 Sitzung des Kirchengemeinderats im Gemeindehaus

Donnerstag, 16. Januar
7.30 Schülergottesdienst

Ministranten:  Amelie Frank – Adrian Gönner

Freitag, 17. Januar – Hl. Antonius, Mönchsvater
16.30 – 18.00 Werknachmittag der Firmlinge im Gemeindehaus

in Scheer
18.00 Rosenkranz
18.30 Eucharistiefeier
Ministranten: A. Büttner – R. Pusch

Samstag, 18. Januar
18.30 Eucharistiefeier 
Ministranten: R. Pusch – A. Baur – S. Baur – L. Baur
anschließend Mitarbeiterfest im Gemeindehaus

Sonntag, 19. Januar – 2. Sonntag im Jahreskreis
Jes 49, 3.5-6; 1 Kor 1, 1-3; Ev: 1, 29-34
14.00 Tauffeier Elias Pfeiffer
Ministranten: R. Fischer – F- Will – X. Käppeler – A. Gönner 

Gottesdienstzeiten der Seelsorgeeinheit
Blochingen   So. 12.01. 10.30 Uhr Tauferinnerungs-

gottesdienst 
Mengen Sa. 11.01. 18.30 Uhr Eucharistiefeier

So. 12.01. 10.30 Uhr Eucharistiefeier
Ennetach So. 12.01. 9.00 Uhr Eucharistiefeier
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Kirchenchor
Wir beginnen wieder mit den Proben am Montag, 13.01.2020
um 20.00 Uhr im Gemeindehaus St. Antonius.
Neue Sängerinnen und Sänger sind herzlich willkommen.

Sternsingeraktion 2020 Frieden! Im Libanon und Weltweit
„Wir können jetzt vielen Kindern im Libanon und weltweit helfen,
weil uns viele nette Leute Geld in unsere Sammelbüchse gesteckt
haben“ freuten sich am Ende der Hausbesuche die jungen“ Kö-
nige“. 52 Kinder, Jugendliche und Erwachsene (9 Gruppen) ha-
ben sich bei der diesjährigen Aktion eingebracht. Für das stolze
Ergebnis von 3102,74 € bedanken wir uns bei Allen die mitge-
holfen und gespendet haben mit einem herzlichen Vergelt´s Gott
und wünschen für 2020 Gottes reichen Segen.

Das Pastoral- und Sternsingerteam

Trauernde treffen sich
Liebe Trauernde aus Scheer und Heudorf. Karin Voll und Conni
Petri, laden alle Trauernde zu einem monatlichen Frühstück ein.
Wir treffen uns 1 x im Monat gemeinsam zum Frühstück. Nach
dem Frühstück, nehmen wir uns die Zeit, um gemeinsam Ge-
danken und Erfahrungen auszutauschen. Es sind alle willkom-
men die das Bedürfnis haben zu kommen. Das gemeinsame Leid
ertragen müssen, ist das Ausschlaggebende. Unser 1. Treffen
findet am Donnerstag, 30. Januar 2020 um 9.00 Uhr im Gemein-
dehaus St. Antonius in Scheer statt. Um das Frühstück planen zu
können, bitten wir um Anmeldung im Pfarramt Scheer. Tel. 8955.
Wir freuen uns auf Sie

Karin Voll und Conni Petri

Hallo Jedermannsturner
Am Mittwoch, den 15.01.2020 beginnen wir wieder mit unseren
Übungsstunden in der Turnhalle zu gewohnten Zeit ( 18.00 Uhr ).

Neueinsteiger sind ebenfalls herzlich wilkommen.

Eure Übungsleiter Rudi und Hans-Jörg.

Erfolgreiche Läufer beim Silvesterlauf Sigmaringen

Erfreulicherweise nahmen die-
ses Jahr viele Teilnehmer un-
seres Lauftreffs am Silvester-
lauf in Sigmaringen teil. Bei 
besten Wetterbedingungen
starteten unsere Läufer wieder
in Sigmaringen bei den Distan-
zen 5km und 10km. Die
Strecke führte uns von der
Stadthalle Sigmaringen ent-
lang der Donau nach Laiz. Zu-
rück ging es wieder auf der an-
deren Seite der Donau vorbei
an der Donaupromenade und
wieder zurück zur Stadthalle.

Für alle Läufer der langen Distanz, musste diese Strecke 2 mal
absolviert werden.
Vielen Dank an alle unsere Läufer, dass wir uns hier so toll prä-
sentieren konnten. Wir freuen uns schon wieder auf nächstes
Jahr.

Christian Baumgart
Abteilungsleiter TV

Musikprobe
Diesen Freitag fällt die Musikprobe wegen unserer Winterwan-
derung aus.
Unsere nächste Musikprobe findet am Freitag, 17.01.20 statt,
Beginn ist um 19:45 Uhr.

DANKE
Im Namen aller Mitglieder der Stadtkapelle möchte ich mich bei al-
len Besuchern unseres Jahreskonzertes am 21.12.19 bedanken.
Wir haben uns sehr gefreut, dass wir vor einer ausverkauften
Stadthalle spielen durften, vielen herzlichen Dank für Ihre Unter-
stützung.
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Wir hoffen, Ihnen allen hat unser Konzert gefallen und wir haben
Sie auf das Kreismusikfest neugierig gemacht.
Es wäre natürlich sehr schön, wenn die Veranstaltungen beim
Kreismusikfest ebenso gut besucht werden würden.

Margot Haga

Jubiläumsumzug in Einhart 
Am Samstag, den 18.01.2020 fahren wir nach Einhart zum Jubi-
läumsumzug der Burrenweible Zunft Einhart. Abfahrt mit den drei
Bussen ist um 13:00 Uhr. Rückfahrt in Einhart ist um 18:00 Uhr.
Wir laufen an 13. Stelle, Umzugsbeginn ist um 15:00 Uhr.

Wichtige Informationen zu den Busausfahrten!
Während der Busausfahrten zu den Umzügen dürfen wir nach
Aufforderung des Busunternehmens keine Stehplätze haben!
Wir bitten dies bereits heute zu beachten.

Weitere Termine Fasnet 2020
18. Jan. Fasnetsumzug in Einhart
02. Feb. VFON-Ringtreffen in Blaustein
09. Feb. Bruderschaftstreffen der Oberen Donau in Heudorf
14. Feb. Fasnetmesse, anschl. Narrenbaumsetzen
16. Feb. OHA-Treffen in Ostrach
19. Feb. Kaffeekränzchen in der Zunftstube
20. Feb. Schülerbefreiung, Kinderball
21. Feb. Zunftball in der Stadthalle
23. Feb. Fasnetsumzug in Hohentengen
24. Feb. Traditionelles Bräuteln, Bräutlerball
26. Feb. Fasnetvergraben
11. Nov. Jahreshauptversammlung

Markus Rieder, Zunftschreiber

Einladung zur Jahreshauptversamm-
lung
Am 18.01.2020 um 20.00 Uhr findet im Gasthaus Ochsen in
Scheer die Jahreshauptversammlung des Angelsportvereins
Scheer e.V. statt. Hierzu sind alle Mitglieder, Freunde und Gön-
ner des Vereins herzlich eingeladen.

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Bericht des 1. Vorsitzenden
3. Bericht des Schriftführers
4. Bericht des Kassiers
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Bericht des Gewässerwarts
7. Bericht der Jugendleiter

8. Entlastung der Vorstandschaft
9. Ehrungen langjähriger Vereinsmitglieder

10. Wahlen
11. Wünsche, Anträge und Verschiedenes

Wünsche und Anträge sollten bis zum 15.01.2020 in schriftlicher
Form bei unserem 1. Vorsitzenden Christian Knaus eingehen.

Petri Heil 
gez. Andreas Pinnow 

Schriftführer 

Jahreshauptversammlung 2020 am
25.01.2020, Scheer
Die Satzung des Schwäbischen Albvereins, Ortsgruppe Scheer,
sieht vor, dass mindestens einmal im Jahr eine Jahreshauptver-
sammlung mit Berichten des Vorstandes stattfinden soll. 

Der Schwäbische Albverein Ortsgruppe Scheer lädt seine Mit-
glieder und interessierte Besucher am Samstag, den 25. Januar
2020 um 16.00 Uhr in das Gasthaus zum „Ochsen“ ein.
Tagesordnung sieht einen Jahresrückblick auf 2019, Ehrungen
und eine Vorschau auf das Vereinsjahr 2020 vor. 
Es werden auch die neuen Wanderpläne verteilt.

Erich Fischer
Vorstand

Einladung zur Singstunde
Wir treffen uns am Dienstag, den 21.01.2020 um 20.00 Uhr zur
Singstunde im St. Antonius-Haus.

Einladung zur Jahreshauptversammlung 
Zu unserer Jahreshauptversammlung am Dienstag, den
28.01.2020 um 19.00 Uhr in der Pizzeria “Peperoncino” laden
wir alle aktive/ passive Mitglieder und Ehrenmitglieder ganz herz-
lich ein.

Tagesordnung:
- Eröffnung
- Protokoll der JHV 2018 (immer rückwirkend)
- Bericht der Schriftführerin
- Bericht des Kassiers
- Bericht der Kassenprüfer
- Bericht der Vorsitzenden
- Entlastung
- Bericht des Chorleiters
- Aussprache, Wünsche, Anträge

Anträge zur JHV sind bis zum Freitag, den 24.01.2020 schriftlich
bei der Vorsitzenden einzureichen.

1. Vorsitzende 
Anzolina Pantazis-Bär
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Kath. Kirchengemeinde St. Petrus und Paulus,
Heudorf
Tel. 8955, Fax 8404, E-Mail pfarramtscheer@web.de

Öffnungszeiten Pfarrbüro 
Montag und Donnerstag 15.00 – 18.00 Uhr, 
Dienstag und Freitag 9.00 – 12.00 Uhr

Kirchliche Nachrichten vom 10. Januar  – 19. Januar 2020

Freitag, 10. Januar
Ab 15.00  Krankenkommunion
14.00 – 16.00 3. Werknachmittag der Erstkommunionkinder in

Blochingen

Samstag, 11. Januar
18.30 Eucharistiefeier

1. Jahrtag für Agnes Teufel
Ministranten: Jan Krüger, Johannes und Moritz Fuchs, 
Elias Maichel
anschließend Mitarbeiterfest

Sonntag, 12. Januar
11.45 Tauffeier Jakob Georg Knaus

Dienstag, 14. Januar
18.30 Kommunionkerzen basteln im Gemeindehaus in Scheer
18.00 Rosenkranz
18.30 Eucharistiefeier

Mittwoch, 15. Januar
9.00 Abfahrt zum Seniorenausflug nach Trochtelfingen zu Alb-

Gold

Donnerstag, 16. Januar
7.30 Schülergottesdienst in Scheer

Ministranten:  Amelie Frank – Adrian Gönner

Freitag, 17. Januar – Hl. Antonius, Mönchsvater
16.30 – 18.00 Werknachmittag der Firmlinge im Gemeindehaus

in Scheer

Sonntag, 19. Januar – 2. Sonntag im Jahreskreis
Jes 49, 3.5-6; 1 Kor 1, 1-3; Ev: Joh 1, 29 – 34
9.00 Eucharistiefeier 

1. Jahrtag Josef Hiller  
Ministranten: Leni Domaschk, Melissa Maier, Kristin Röck, 
Annika Kraska

Gottesdienstzeiten der Seelsorgeeinheit
Bitte unter kirchliche Nachrichten Scheer nachlesen

Senioren von Heudorf
Ausflug zu Alb-Gold
Seniorenausflug (Achtung geänderte Abfahrtzeit):
Am kommenden Mittwoch, 15. Januar besuchen wir die Firma
Alb-Gold in Trochtelfingen. Wir werden zunächst die Besichtigung
durchführen und im Anschluss gibt es dann noch Mittagessen.
Unkostenbeitrag pro Person 15,00 €.
Abfahrt ist bereits um 09.00 Uhr an der Bushaltestelle.

Euer Seniorenteam

Krippenspiel an Hl. Abend
Ein Dankeschön ergeht an alle Kinder und Jugendlichen, die am
vergangenen Hl. Abend mit ihrem Krippenspiel zum geschätzten
familiären Charakter der Heudorfer Christmette beigetragen ha-
ben. Danke auch an Tine Maichel und Sonja Elsässer fürs Ein-
studieren.

Sternsingeraktion 2020
Auch in diesem Jahr war es in Heudorf wieder möglich, eine er-
folgreiche Sternsingeraktion zugunsten von Kindern im Libanon
durchzuführen. 14 Jugendliche, bestehend aus Ministranten,
Firmlingen, Erstkommunionkindern und Freiwilligen brachten in 3
Gruppen den Segen in die Häuser und erhielten dafür Spenden
für die Hilfsaktion des Kindermissionswerkes in Höhe von wiede-
rum sehr beachtlichen 882,50 Euro. Herzlichen Dank für die
Spenden und die Aufnahme der Sternsinger in den Häusern.
Zum Abschluss gab es dann bei den Jugendlichen leuchtende 
Augen beim Pizza- und Döner-Essen sowie dem Verteilen der
Süßigkeiten.
Ein ganz herzlicher Dank ergeht an Elias, Jasmin, Carolin, 
Leonie, Moritz, Justin, Jeremy-Jason, Mike, Robin, Jan, Jonas,
Leni, Charlotta und Marvin sowie an Mesnerin Agathe Maierfür
das Herrichten und Waschen der Kleider. 
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Jugend-Weihnachtsfeier mit sportlichen Elementen des SV
Heudorf
Am 22.12.2019 veranstaltete der Sportverein wieder seine tradi-
tionelle Jugend-Weihnachtsfeier mit Turn- und Tanzvorführungen
jeder einzelnen Kinder- und Jugendübungsgruppe.

Zu Beginn erfreu-
ten die Fit- und
Power-Kidz von
Thomas Fruh,
Christine Fuchs,
Alexandra Schrä-
der und Ramona
Kentler das Publi-
kum mit einer
“Evolution of sha-
dow-Show”, das
Turnen als Schat-
tenspiel hinter ei-
ner Leinwand
zeigte.
Die Turnzwerge-
Gruppe von Marti-
na Zimmerer, Lea
Maichel, Franka
Beller und Ste-
phanie Widmann
zeigten uns einen
wunderschönen
Schneeflocken-
tanz. Die Young-
Kidz von densel-
ben Übungslei-
tern wie bei den
Turnzwergen
führten einen
Lichtertanz vor mit
akrobatischen
und turnerischen
Elementen .
Zum Abschluss
des Programms
zeigte uns die
Tanz-, Turn- und
Spiel-Mädels-
gruppe von Na-
dine Knaus eine
Winter-Wonder-
world mit ihren
hübschen
Schneeflockenge-
weihen.

Nach den Darbietungen der einzelnen Gruppen spendeten die
Zuschauer den Kindern und Jugendlichen reichlich Applaus und
jedes Kind erhielt auch dieses Jahr wieder ein Geschenk vom
Sportverein Heudorf. Auch in diesem Jahr war die Jugend-
Weihnachtsfeier wieder ein voller Erfolg und Vorstand Ralf 

Quickenstedt konnte wieder sehr viele Eltern, Großeltern, Ge-
schwister, Verwandte und Bekannte begrüßen, so dass die Vor-
führungen einen würdigen Rahmen hatten. Er bedankte sich auch
bei den vorher genannten Übungsleitern für das hervorragende
Einstudieren der Vorführungen sowie die Organisation und
Durchführung dieser Jugendweihnachtsfeier, denn ohne diesen
persönlichen Einsatz wäre dies nicht möglich.

Ralf Quickenstedt, Sportverein Heudorf

Fitte Heudorfer legen das Deutsche Sportabzeichen ab
Eingerahmt von der Jugendweihnachtsfeier der Heudorfer Sport-
jugend konnte der Vorsitzende Ralf Quickenstedt zum 11. mal das
Deutsche Sportabzeichen überreichen. Mit insgesamt 37 Sport-
abzeichen, aufgeteilt in 14 Erwachsenen- und 23 Kinder- und Ju-
gendsportabzeichen konnte der Sportverein Heudorf wieder ein
sehr gutes Ergebnis erzielen, vor allem da unser Ort nur 560 Ein-
wohner hat. Das Deutsche Sportabzeichen wird für alle Einwoh-
ner angeboten, unabhängig von einer Mitgliedschaft beim Sport-
verein Heudorf. Das wichtigste Ziel ist es, dass möglichst viele
Personen mitmachen und sich einfach bewegen bzw. ihre kör-
perliche Fitness überprüfen lassen können. Hier können sie un-
ter der Aufsicht von insgesamt 11 ausgebildeten und lizenzierten
Sportabzeichenprüfern trainieren und bei entsprechender Lei-
stung gleich die Abnahme durchführen. Wichtig für uns ist vor al-
lem, dass alle Übungsleiter unserer Kinder- und Jugendübungs-
gruppen lizenzierte Sportabzeichenprüfer sind und dies in ihren
jeweiligen Übungsgruppen auch anwenden. Der Sportverein
Heudorf bedankt sich bei allen seinen Prüfern für die geleistete
Arbeit beim Training und der Abnahme sowie bei unserem “Aus-
werter und Beantrager” Matthias Zimmerer. Aufgrund der wieder-
holt großen Resonanz werden wir auch im Jahre 2020 wieder das
Deutsche Sportabzeichen anbieten. Wir freuen uns jetzt schon
auf Euch.

Ralf Quickenstedt, Sportverein Heudorf

„Heudorf He-Lo“ – „Heudorfer Kuckuck“

Liebe Narra, jetzt got´s endlich los und mir schlupfat erst-
mols ens Häs !

Fasnachtseröffnung 10.01.2020
Am morgigen Freitag, lädt der Narrenverein Rulfingen um 20.00
Uhr zum Eröffnungsball der „Narrenbruderschaft Obere Do-
nau” ein.
Der Eröffnungsball findet im Wendelinsaal (unter derKirche) statt.
Einlaß ist ab 19.00 Uhr. 
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Da dieses Jahr die Gründungsurkunde an uns übergeben wird,
ist es für uns selbstverständlich ein Pflichttermin. Ich würde mich
sehr freuen, wenn ich viele Narren im Heudorfer Häs sehe.

Vorschau:
18.01.2020 Jubiläumsumzug Sigmaringendorf

Sitzung:
Am Sonntag, 12.01.2020 um 18.00 Uhr findet noch eine Sitzung
fürs kommende Treffen der Narrenbruderschaft „Obere Donau“
zwecks Arbeitsplan statt.

Arbeitseinsatz
Samstag, 11.01.2020 um 09.00 Uhr werden wir die Bändel fürs
Bruderschaftstreffen entlang des Umzugswegs aufhängen. Bitte
um zahlreiches Erscheinen.

Je mehr Hände helfen, desto schneller sind wir fertig.

Marcus Haller
Zunftmeister

Sechs Frauen wurden als qualifizierte 
Tagespflegeperson ausgezeichnet 
Jugendamtsleiter Hubert Schatz übereichte sechs Frauen aus
dem Landkreis Sigmaringen ihr Zertifikat zur Ausübung der Tä-
tigkeit als qualifizierte Tagespflegeperson. Er bedankte sich in
feierlichem Rahmen bei den frisch gebackenen Tagesmüttern für
die Entscheidung diese verantwortungsvolle Aufgabe im Land-
kreis zu übernehmen. 

Während des Vorbereitungskurses behandelten die Mitarbeiter-
innen der Koordinierungsstelle für Tageseltern und die Fachstel-
le für Kindertagespflege mit den zu qualifizierenden Personen
vielfältige pädagogische Themenbereiche wie Kommunikation
und Rhetorik, Pädagogik und Entwicklungspsychologie, Soziolo-
gie, Bildungspläne, Medien, Sicherheit, Ernährung und Kinder-
heilkunde. 

Die sechs neuen Tagesmütter wohnen in Pfullendorf, Bad Saul-
gau, Hundersingen, Herdwangen-Schönach, Wald und Inzigko-
fen. Jede von ihnen bietet ein unterschiedliches Profil für die Be-
treuung von Kindern zwischen 0 und 14 Jahren an: Die Betreu-
ung der Kinder in ihrem eigenen häuslichen Bereich, im Haushalt
der Kinder oder in sogenannten anderen geeigneten Räumen.

Derzeit werden im Landkreis Sigmaringen 226 Kinder von 66 qua-
lifizierten Tagespflegepersonen betreut. Ballungsräume sind Sig-
maringen, Bad Saulgau, Ostrach und Pfullendorf. „Aber auch für
die kleineren Gemeinden brauchen wir Tagespflegepersonen.
Denn auch hier reichen den berufstätigen Eltern entweder die Öff-
nungszeiten der örtlichen Institutionen nicht aus oder die Eltern
wollen ihr Kind ganz bewusst zu einer Tagesmutter geben“, sagt
Ingrid Höfer von der Fachstelle für Kindertagespflege des Land-
ratsamts. Außerdem gibt es aktuell im gesamten Landkreis Sig-
maringen keinen einzigen aktiven Tagesvater. Marlies Hanschke
von der Koordinierungsstelle ist der Überzeugung: „Wir brauchen
auch männliche Präsenz.“ 
Da ein Mangel an Tagespflegepersonen im ganzen Landkreis
herrscht, wird versucht, die Qualifizierung attraktiver zu gestalten.
So wurden die Vergütung der Tageseltern im Landkreis Sigma-

ringen seit Beginn letzten Jahres von bislang 5,50 € auf 6,50 €
pro Stunde und Kind angehoben. Zudem wird landesweit disku-
tiert, ob der Vorbereitungskurs intensiviert werden soll.

Wer Freude an der Arbeit mit Kindern hat, kann sich bei der Ko-
ordinierungsstelle unter www.frauen-begegnungs-zentrum.de,
Tel. 07571/7479510 oder bei  der Fachstelle für Kindertagespfle-
ge unter Ingrid.Hoefer@lrasig.de, Tel. 07571/102-4258 melden

Amtsleiter Hubert Schatz und Ingrid Höfer vom Landratsamt
(rechts im Bild) und die Kursorganisatorinnen Marlies Hanschke
und Bettina Müller-Krimm von der Koordinierungsstelle im Frau-
enbegegnungszentrum Sigmaringen (hinten Mitte) mit den neu-
en Tagesmüttern im Landkreis Sigmaringen. Von links nach
rechts: Natalia Weiß aus Bad Saulgau-Hochberg, Maria Enders
aus Inzigkofen, Iris Frick aus Pfullendorf, Rene Nienhaus aus
Herdwangen-Schönach, Brigitte Müller aus Pfullendorf, und 
Sarah Fritz aus Hundersingen (hinten rechts im Bild).

Sprechstunden 
der Kreisbehindertenbeauftragten 
im I. Halbjahr 2020
Die Kreisbehindertenbeauftragte Petra Knaus setzt sich für alle
Menschen mit geistiger, körperlicher oder seelischer Behinderung
im Landkreis Sigmaringen ein. Sie ist Mittlerin zwischen Betrof-
fenen und fachlich Verantwortlichen. 

Ihre nächsten Sprechstunden finden statt:

• Donnerstag, den 23.01.2020 im Landratsamt Sigmaringen,
Leopoldstraße 4, 72488 Sigmaringen, Graf-Stauffenberg-Zim-
mer / Zi-Nr. 521 von 16.00 bis 18.00 Uhr

• Donnerstag, den 27.02.2020 im „Haus am Hechtbrunnen“ in
den Räumlichkeiten des VdK Ortsverbandes Pfullendorf,
Hauptstraße 23, 88630 Pfullendorf, im Erdgeschoss von
17.00 bis 19.00 Uhr

• Donnerstag, den 26.03.2020 im Landratsamt Sigmaringen,
Leopoldstraße 4, 72488 Sigmaringen, Graf-Stauffenberg-Zim-
mer / Zi-Nr. 521 von 16.00 bis 18.00 Uhr

• Donnerstag, den 23.04.2020 im „Haus am Hechtbrunnen“ in
den Räumlichkeiten des VdK Ortsverbandes Pfullendorf,
Hauptstraße 23, 88630 Pfullendorf, im Erdgeschoss
von 17.00 bis 19.00 Uhr

• Donnerstag, den 28.05.2020 im Landratsamt Sigmaringen,
Leopoldstraße 4, 72488 Sigmaringen, Graf-Stauffenberg-Zim-
mer / Zi-Nr. 521 von 16.00 bis 18.00 Uhr
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• Donnerstag, den 25.06.2020 im „Haus am Hechtbrunnen“ in
den Räumlichkeiten des VdK Ortsverbandes Pfullendorf,
Hauptstraße 23, 88630 Pfullendorf, im Erdgeschoss von
17.00 bis 19.00 Uhr

Anmeldung und Kontaktaufnahme sind möglich unter:
Petra Knaus, Unterdorfstr. 8, 72488 Sigmaringen-Laiz
E-Mail: kbb@landkreis-sig.de
Mobil: 0160 98 40 61 98

Forstamt informiert Privatwaldbesitzer
Verwaltungsreform 2020:  neue Verfahren, 
Kosten und Fördersätze 
Die gesetzlichen Grundlagen für die Beratung und die Betreuung
der Besitzer von Kleinprivatwald haben sich geändert. Insbeson-
dere die neu gefassten Kosten- und Fördergrundsätze für die Be-
treuungsleistungen erfordern neue Verfahren und die Mitwirkung
der Waldbesitzenden. 
Der Förster bleibt jedoch Ansprechpartner und Unterstützer vor
Ort, die Holzvermarktung ist weiterhin über die zentrale Holzver-
kaufsstelle beim Landratsamt Sigmaringen möglich. 
Bei einem Privatwaldabend werden die neuen Regularien erläu-
tert.

Die bedrohliche Borkenkäferkrise, der Einbruch der Holzpreise
und alternative Baumarten im Klimwandel sind weitere Themen
des Abends.
Außerdem wird aus aktuellem Anlass auf die besonderen Pflich-
ten der Waldbesitzer im Zusammenhang mit Wegebau und Na-
turschutz eingegangen. 

Der Revierleiter steht für Fragen und Anliegen zur Verfügung. 

Termine:
1. Bad Saulgau, Mittwoch, 29.01.2020,19.00 Uhr, Oberamer Hof
in Bondorf
2. Pfullendorf, Mittwoch, 05.02.2020, 19.00 Uhr, Haus Linzgau

NABU Mengen Scheer Hohentengen Ostrach
Stunde der Wintervögel
Vom 10. bis 12. Januar eine Stunde lang Vögel beobachten und
melden
Bereits zum 10. Mal rufen NABU und NAJU vom 10. bis 12. Ja-
nuar zur bundesweiten „Stunde der Wintervögel“ auf. Neben den
„Standvögeln“, die das ganze Jahr über bei uns bleiben, lassen
sich auch zusätzliche Wintergäste beobachten, die aus dem noch
kälteren Norden und Osten nach Mitteleuropa zogen.
Je mehr Naturfreunde an der „Stunde der Wintervögel“ teilneh-
men, desto wertvoller werden die Ergebnisse. Helfen Sie mit,
schleichende Veränderungen in der Vogelwelt festzustellen. Sie
werden zum Teilnehmer eines echten Langzeitprojekts!
Die Aktion findet im Siedlungsraum statt: Garten, Balkon, Fenster
oder Stadtpark. Suchen Sie sich einen bequemen Platz, von wo
aus Sie gut beobachten können. Beobachten Sie eine Stunde
lang und notieren Sie dabei von jeder Vogelart die höchste An-
zahl, die in diesem Zeitraum gleichzeitig zu sehen war. Das ver-
meidet Doppelzählungen. Eine besondere Qualifikation außer
dem Interesse an der Vogelwelt ist für die Teilnahme nicht nötig.
Nutzen Sie auch die Zählhilfe zum Ausdrucken oder die Online-
Tipps unter www.nabu.de. Auch die Meldung per App ist möglich

- sie spart Kosten und die Ergebnisse fließen live in die Auswer-
tung ein. Unter der kostenlosen Rufnummer 0800-1157115 wer-
den Ihre Daten am 11. und 12. Januar von 10 bis 18 Uhr auch di-
rekt entgegen genommen.
Die Mitmach-Faltblätter liegen in den Rathäusern, Banken und
Geschäften von Mengen, Scheer, Hohentengen und Ostrach aus.
Rückfragen an: Armin Lenk 07585/3541

Gastfamilien gesucht!
Haben Sie ein Zimmer oder eine kleine Wohnung frei? Haben Sie
Freude am Umgang mit Menschen, und können Sie sich vorstel-
len, ein Kind oder eine erwachsene Person bei sich aufzunehmen
und im Alltag zu begleiten?
Wir suchen im Landkreis Sigmaringen engagierte Familien, Le-
bensgemeinschaften oder Einzelpersonen für Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene mit Behinderung. Sie erhalten dauerhafte
Begleitung und Unterstützung durch unseren Fachdienst sowie
ein angemessenes Betreuungsentgelt.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Liebenau Teilhabe gemeinnützige GmbH
Betreutes Wohnen in Familien (BWF) 
Auf dem Hof 3, 88512 Mengen 
Telefon: 07572 71373-44, -45 
E-Mail: adsig@stiftung-liebenau.de

Die Deutsche Rentenversicherung verschickt jährlich rund 30 Milli-
onen Renteninformationen. Diese helfen den Empfängern, ihre
persönliche Altersvorsorgesituation einzuschätzen. Auch dabei
unterstützt die Deutsche Rentenversicherung (DRV) Baden-Würt-
temberg ihre Kundinnen und Kunden: In den Servicezentren für Al-
tersvorsorge bietet der gesetzliche Rentenversicherungsträger In-
tensivgespräche zur Altersvorsorge an. In diesen Gesprächen
wird die persönliche Vorsorgesituation ausführlich analysiert und
es werden anbieterunabhängig und produktneutral Strategien auf-
gezeigt, um eine ausreichende zusätzliche Altersvorsorge aufzu-
bauen und den eigenen Vorsorgebedarf zu decken. 
Basis dieses Gesprächs ist häufig die Renteninformation. Sie
enthält eine ganze Reihe von wichtigen Informationen zur Alters-
vorsorge: Neben der Höhe der bisher erworbenen Rentenan-
sprüche wird anhand der Einzahlungen die voraussichtliche Al-
tersrente sowie ein Rentenanspruch bei Erwerbsminderung pro-
gnostiziert. Ferner klärt die Renteninformation über den mög-
lichen Beginn einer abschlagsfreien Altersrente sowie über die
bisher erworbenen Rentenpunkte auf. 
Jeder über 27 Jahre erhält seine Renteninformation automatisch,
wenn im Versicherungskonto bereits fünf Jahre mit Beitragszei-
ten erfasst sind. Zusammen mit der ersten Renteninformation ver-
sendet die DRV immer einen Versicherungsverlauf. Dieser bein-
haltet alle gespeicherten Versicherungszeiten des Empfängers
und sollte auf Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft werden. Auch
dabei hilft der gesetzliche Rentenversicherungsträger in seinen
Beratungsstellen den Kundinnen und Kunden. 

Weitere Auskünfte zu den Themen Prävention, Rehabilitation, Al-
tersvorsorge und Rente gibt es bei der Deutschen Rentenversi-
cherung Baden-Württemberg in den Regionalzentren und Außen-
stellen im ganzen Land, über das kostenlose Servicetelefon un-
ter 0800 100048024, bei den ehrenamtlich tätigen Versicherten-
beraterinnen und -beratern sowie im Internet unter 
www.deutsche-rentenversicherung-bw.de. 
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„Lichtblick“
Die Wohlfühlgemeinschaft für ältere Mitmenschen
Die nächste Zusammenkunft am Dienstag, den 14. Januar 2020
findet in den Lebensräumen für Jung und Alt, Reiserstrasse 18,
in Mengen statt. 
Beginn: 15:00 Uhr, Ende: 17:00 Uhr. Unser Thema lautet: „Rät-
selstunde“.
In der Gruppe wird gesungen, mit Gedächtnis- und Brettspielen
die geistige Mobilität gefördert und mit Sitzgymnastik etwas für die
körperliche Beweglichkeit getan. Angehörige können gerne mit-
kommen, dürfen die Zeit aber auch anderweitig nutzen. Schwe-
stern der Sozialstation St. Anna  und  Mitarbeiter der Kranken-
pflegevereine und der Nachbarschaftshilfe betreuen die Gäste,
die auf Wunsch  mit dem Rollstuhlbus oder PKW abgeholt wer-
den. Für Essen, Getränke, Programm und Fahrt entstehen Ko-
sten von 5,00 Euro pro Person.

Anmeldung bitte bei der Sozialstation St Anna Tel. 07572 / 76293,
die auch den Fahrdienst organisiert.

Kurse
13.01. Yoga – Weg der Achtsamkeit
15.01. Yoga – Weg der Achtsamkeit
16.01. Raffinessen-Nähkurs

Anmeldeschluss 11. Januar
20.01. Kompaktkurs: Muskelverspannungen selbst lösen – An-

leitung zur Selbsthilfe
Training mit Blackroll®- und anderen Geräten, sowie ge-
zielten Stretchingübungen

20.01. Deutsch lernen 7 (A1.2)
Fortgeschrittene sind herzlich willkommen.

25.01. Tango Argentino für Senioren
25.01. Halt, wo rennst Du hin? - Meditationsseminar für Anfän-

ger und Geübte
Anmeldeschluss 18. Januar

Anmeldungen bei der vhs Mengen sind über das Anmelde-
formular der Homepage oder telefonisch (Tel. 07572-607670)
möglich. Sollten Sie Fragen haben, wir helfen gern weiter.

Folgende Änderungen gibt es im Verkehrsverbund naldo zum 1.
Januar 2020:

naldo erweitert sich im Norden
Zum 1. Januar 2020 wird sich naldo im Norden seines Verbund-
gebietes erweitern und künftig im Stadtbus Herrenberg und in al-
len Stadtteilen Herrenbergs gelten. naldo-Kunden können nun mit
naldo-Fahrkarten auch in Herrenberg selbst und neu in den Stadt-
teilen Affstätt, Haslach, Kuppingen und Oberjesingen unterwegs
sein. Im Gegenzug dazu wird sich der Verkehrs- und Tarifverbund

Stuttgart (VVS) auf der Gäubahn von Bondorf nach Ergenzingen
ausdehnen. 

Tarifanpassung um durchschnittlich 3,3 Prozent
Zum 1. Januar 2020 wird der naldo-Tarif um durchschnittlich 3,3
Prozent erhöht. Die Tarifanpassung ist durch steigende Perso-
nal-, Personalgewinnungs- und Betriebskosten bei den Ver-
kehrsunternehmen nötig, auch die Einführung neuer Vertriebssy-
steme und Anschaffung neuer Busse bindet bei den Unterneh-
men Personal- und Finanzressourcen. 

Alle wichtigen Informationen zum aktuellen naldo-Tarif sind im
neuen naldo-Tarifprospekt zusammengefasst. Dieser wird ab
dem 15. Januar 2020 bei den naldo-Verkaufsstellen, bei den Ver-
kehrsunternehmen, bei den Städten und Gemeinden sowie bei
den Landratsämtern erhältlich sein. 
Auch die homepage www.naldo.de gibt über alle Neuerungen
Auskunft, zudem stehen die Kundenberaterinnen der naldo-Hot-
line: 0 74 71/ 93 01 96 96 bis einschl. Montag, 23. Dezember
2019, 16:00 Uhr, und dann wieder ab Donnerstag, 2. Januar
2020, 8:00 Uhr für Fragen zur Verfügung. 
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